
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/11 1Ob10/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1994

Norm

AHG §1 Cb

AHG §1 CdIb

EO §389 VI

EO §389 VII

EO §390 I

Rechtssatz

Auch eine Ermessensübung des Gerichtes durch Anhörung des Gegners der gefährdeten Partei vor Entscheidung über

den Sicherungsantrag kann grob sachwidrig und daher unvertretbar sein. Ob eine solche unvertretbare

Ermessensübung vorliegt, hängt ganz von den Umständen des Einzelfalles, vom Vorbringen der gefährdeten Partei

und auch von den Ergebnissen des Bescheinigungsverfahrens ab.
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